
 
 

Regierungsratsbeschluss vom 28. März 2023  

 
 Nr. 2023/463  

 

Abrechnung: Luterbach und Zuchwil, Zuchwil- / Luterbachstrasse, Ersatz 
Emmebrücken, Objekte Nrn. 4/2 und 4/4, Ausführung 
  

1. Erwägungen 

Die Emmebrücke verbindet die beiden Ortschaften Luterbach und Zuchwil. Das 80 Meter lange 
Bauwerk bestand aus zwei Brückenobjekten unterschiedlichen Alters. Aufgrund der Tragsicher-
heits- und Hochwasserdefizite musste das Brückenobjekt Nr. 4/2 aus dem Jahr 1924 ersetzt wer-
den. Infolge des ungenügenden baulichen Zustands hätte das Objekt Nr. 4/4 aus dem Jahr 1973 
instandgesetzt werden müssen. Im Rahmen des Vorprojektes stellte sich ein gleichzeitiger Total-
ersatz beider Brückenobjekte durch einen Brückenneubau mit einem Pfeiler in der Flussmitte als 
die wirtschaftlichste und nachhaltigste Variante heraus.  

Der für die Projektierung (Projekt Nr. 3TK.01174) bewilligte Kredit wurde mit Regierungsratsbe-
schluss Nr. 2018/1137 vom 14. August 2018 abgerechnet. 

Für die Ausführung (Projekt Nr. 3TK.01284) bewilligte der Kantonsrat einen Verpflichtungskre-
dit in der Höhe von 8 Mio. Franken (KRB Nr. SGB 0171/2017 vom 8. November 2017). Dieser 
wurde auf Basis des Kostenvoranschlages des Bauprojektes beantragt. Dank der günstigen An-
gebote des Baumeisters und weiterer Unternehmer, Minderausmassen sowie Reserven für Un-
vorhergesehenes und Risiken (z.B. Hochwasser), welche nicht eingetreten sind, musste der Kre-
dit nicht vollständig ausgeschöpft werden. 

Die Emmebrücken wurden zwischen den Jahren 2018 und 2021 ersetzt. Da nun sämtliche Arbei-
ten abgeschlossen sind, kann der Kredit abgerechnet werden. 

2. Zusammenstellung der Aufwendungen, Finanzierung und Berechnung des 
Gemeindebeitrages 

2.1 Aufwendungen Fr. 

2.1.1 Bauarbeiten 5’375’121.62 

2.1.2 Projekt und Bauleitung 802’244.84 

2.1.3 Landerwerb und Vermessung 6’656.55 
 

Total Aufwendungen 6’184’023.01 
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2.2 Finanzierung Fr. Fr. 
 

2017, Objektkredit, Projekt-Nr. 3TK.01284.A  8’000’000.00   
KRB Nr. SGB 0171/2017 vom 8. November 2017     

Total Kredite  8’000’000.00   

./. Zahlungen an Dritte    6’184’023.01 

nicht beanspruchter Objektkredit  1’815’976.99 

2.3 Berechnung des Gemeindebeitrages Fr. Fr. 
 

Total Aufwendungen  6’184’023.01   

davon beitragsberechtigt (bis 31.12.2018)  1’346’026.40   

     

Luterbach (1/2-Anteil)     

Total Gemeindebeitrag: 13.45 % von Fr. 673’013.20    90’520.30 

./. von der Gemeinde geleistete Akontozahlungen    53’800.00 

restlicher Gemeindebeitrag Luterbach    36’720.30 

Zuchwil (1/2-Anteil)     

Total Gemeindebeitrag: 12.865 % von Fr. 673’013.20    86’583.15 

./. von der Gemeinde geleistete Akontozahlungen    51’500.00 

restlicher Gemeindebeitrag Zuchwil    35’083.15 

3. Beschluss 

3.1 Die Abrechnung über die Ausführung des Ersatzes der Emmebrücken Objekte Nrn. 4/2 
und 4/4 in Luterbach und Zuchwil, im Gesamtbetrag von Fr. 6’184’023.01, wird ge-
nehmigt. 

3.2 Das Amt für Verkehr und Tiefbau wird beauftragt, den restlichen Gemeindebeitrag 
von Fr. 36’720.30 der Einwohnergemeinde Luterbach in Rechnung zu stellen und dem 
Konto 6320000/Projekt Nr. 3TK.01284.A.62 «Gemeindebeiträge» gutzuschreiben. 

3.3 Das Amt für Verkehr und Tiefbau wird beauftragt, den restlichen Gemeindebeitrag 
von Fr. 35’083.15 der Einwohnergemeinde Zuchwil in Rechnung zu stellen und dem 
Konto 6320000/Projekt Nr. 3TK.01284.P.62 «Gemeindebeiträge» gutzuschreiben. 

Andreas Eng 
Staatsschreiber 

  

  



3 

 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluss kann innert 10 Tagen Beschwerde beim Verwaltungsgericht des Kantons 
Solothurn, Amthaus 1, 4502 Solothurn, eingereicht werden. Die Beschwerde hat einen Antrag 
und eine Begründung zu enthalten. 

Verteiler 

Verteiler 

Bau- und Justizdepartement 
Amt für Verkehr und Tiefbau (win/som) 
Kantonale Finanzkontrolle 
Kreisbauamt I, Langfeldstrasse 34, 4528 Zuchwil 
Gemeindepräsidium Luterbach, Hauptstrasse 20, 4542 Luterbach (Einschreiben) 
Gemeindeverwaltung Luterbach, Hauptstrasse 20, 4542 Luterbach (separate Rechnung des Am-

tes für Verkehr und Tiefbau folgt später) 
Gemeindepräsidium Zuchwil, Hauptstrasse 65, 4528 Zuchwil (Einschreiben) 
Gemeindeverwaltung Zuchwil, Hauptstrasse 65, 4528 Zuchwil (separate Rechnung des Amtes für 

Verkehr und Tiefbau folgt später) 


